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Verordnung
über den Status der diplomatischen Missionen und 

der ihnen gleichgestellten Vertretungen 
ausländischer Staaten 

in der Deutschen Demokratischen Republik.

Vom 2. Mai 1963 

§ 1

Unter diplomatischen Missionen und ihnen gleich
gestellten Vertretungen ausländischer Staaten (im fol
genden Missionen genannt) sind zu verstehen:

Botschaften, Gesandtschaften und andere Vertretun
gen, denen diplomatische Rechte zuerkannt werden.

§ 2

Den Missionen, Missionschefs und den Mitgliedern des 
diplomatischen Personals der Missionen werden ent
sprechend den allgemein gültigen Normen des Völker
rechts auf der Grundlage der Gegenseitigkeit diploma
tische Privilegien und Immunitäten gewährt.

§3
Den Missionen und ihren Mitgliedern werden folgende 

Immunitäten und Privilegien gewährt:

a) Die Missionschefs und die Mitglieder des diplomati
schen Personals der Missionen genießen Immunität 
vor der Straf- und Zivilgerichtsbarkeit der Deutschen 
Demokratischen Republik und sind persönlich un
verletzlich.

b) Die Diensträume der Missionen und die Wohnungen 
der Missionschefs und der Mitglieder des diploma
tischen Personals der Missionen sowie deren beweg
liches Eigentum, die Archive, Dokumente und die 
Korrespondenz sind unverletzlich.

c) Die Missionen und ihre Mitglieder sind von allen 
direkten staatlichen Abgaben und öffentlichen Dien
sten befreit.

d) Den Missionen und ihren Mitgliedern wird die zoll
freie Ein- und Ausfuhr von Gütern gestattet, soweit 
diese für den dienstlichen Gebrauch der Missionen 
und den persönlichen Bedarf ihrer Mitglieder be
stimmt sind.

e) Die Missionen haben Freizügigkeit im Nachrichten
verkehr mit ihren Regierungen, mit den Vertretun
gen ihres Staates in dritten Staaten und mit den 
Konsulaten ihres Staates in der Deutschen Demokra
tischen Republik.
Die Errichtung eigener Sender ist genehmigungs
pflichtig.

f) Die Mitglieder des administrativen und technischen 
Personals genießen Privilegien und Immunitäten in 
dem vom Völkerrecht vorgesehenen Ausmaß.

g) Diplomatische Kuriere und das diplomatische Gepäck 
sind unverletzlich.

§ 4

(1) Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
gewährt den Missionen bei der Erfüllung der ihnen nach 
dem allgemein anerkannten Völkerrecht obliegenden 
Aufgaben allseitige Unterstützung.


